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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum 
Verschließen einer Tragetasche, wie einer Handta-
sche oder einer Umhängetasche. Ihr Gegenstand ist 
dabei weniger eine Lösung zum vollständigen bezie-
hungsweise zugangssicheren Verschließen der be-
treffenden Tasche, als eine Anordnung, mit der im 
verschlossenen Zustand das Aufsperren einer Ein-
griffsöffnung der Tasche verhindert wird. Im Zusam-
menhang damit bezieht sich die Erfindung auf eine 
Anordnung mit einem speziell ausgebildeten Ver-
schlusselement und mit zum Zusammenwirken mit 
diesem Verschlusselement ausgebildeten Randbe-
reichen einer entsprechenden Eingriffsöffnung der 
Tasche.

[0002] Zum Verschließen von Tragetaschen ist eine 
Vielzahl unterschiedlicher Lösungen bekannt und ge-
bräuchlich. Diese unterscheiden sich entsprechend 
dem jeweils angestrebten Ziel in ihrer Funktionalität 
teilweise erheblich. So werden zum vollständigen 
Verschließen von Tragetaschen beispielsweise Reiß-
verschlüsse oder Schnappverschlüsse verwendet, 
bei denen der Zugang zum Inhalt der Tasche erst 
nach dem Öffnen des entsprechenden Verschlusses 
möglich ist. Reißverschlüsse werden dabei unmittel-
bar in der Wandeinfassung einer Eingriffsöffnung der 
Tasche angeordnet, so dass sie beim Zuziehen die 
entsprechende Eingriffsöffnung vollständig verschlie-
ßen.

[0003] Darüber hinaus werden insbesondere bei 
Handtaschen beziehungsweise bei Tragetaschen, 
welche als modisches Accessoire dienen, Laschen 
zum Verschließen derartiger Taschen verwendet. Da-
bei ist eines der beiden Enden einer solchen Lasche 
an einer Außenseite der Tasche befestigt, während 
das andere Ende im geöffneten Zustand der Tasche 
ein loses Ende darstellt. Zum Verschließen einer Ein-
griffsöffnung der Tasche werden die Lasche und ihr 
loses Ende über die Eingriffsöffnung geführt, so dass 
die Eingriffsöffnung von der Lasche übergriffen wird. 
Schließlich wird dann das ursprünglich lose Ende der 
Lasche in geeigneter Weise an einem an einer Au-
ßenseite der Tasche angeordneten und befestigten 
Element fixiert, wobei die letztgenannte Außenseite 
der Tasche derjenigen gegenüberliegt, an welcher 
das, auch im offen Zustand der Tasche nicht freie 
Ende der Lasche befestigt ist. Hierdurch werden die 
beiden einander gegenüberliegenden Außenseiten 
beziehungsweise Taschenwände der Tasche zusam-
mengehalten, so dass die Eingriffsöffnung nicht auf-
sperrt. Dennoch ist es dabei möglich, an der die Ein-
griffsöffnung übergreifenden Lasche vorbei in das In-
nere der Tasche zu greifen. Entsprechende Ver-
schlüsse dienen somit weniger einem zugangssiche-
ren Verschließen der Tasche als dazu, zu verhindern, 
dass Teile des Tascheninhalts durch ein Aufsperren 
der Eingriffsöffnung eventuell verloren gehen. Neben 

dieser Funktionalität dienen derartige Verschlüsse 
häufig auch als optisches Gestaltungsmerkmal für 
die Taschen.

[0004] Zum Fixieren des angesprochenen, bei ge-
öffneter Tasche losen Endes der Lasche zum Zwecke 
des Verschließens der Tasche ist wiederum eine Viel-
zahl unterschiedlicher Elemente gebräuchlich. Die 
Fixierung erfolgt beispielsweise mittels einer Gürtel-
schnalle oder eines Magnetelements. Aber auch 
Klettverschlüsse und Schnappverschlüsse sind zum 
Fixieren dieses Endes der Lasche gebräuchlich. Je 
nach der konkreten Art ihrer Ausbildung sind Ver-
schlüsse, welche sich einer Lasche bedienen, unter-
schiedlich aufwendig gestaltet und bedingen somit 
gegebenenfalls einen erhöhten oder aber einen eher 
geringen Fertigungsaufwand.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine alternative 
Anordnung zum Verschließen einer Tragetasche be-
reitzustellen, welche bei einer einfachen Gestaltung 
das Aufsperren der Eingriffsöffnung einer Tasche ver-
hindert. Die Anordnung soll einfach herstellbar und 
unter Verwendung preiswerter Materialien realisier-
bar sein.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Anordnung mit 
den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Vorteil-
hafte Aus- beziehungsweise Weiterbildungen der Er-
findung sind durch die Unteransprüche gegeben.

[0007] Die vorgeschlagene Anordnung zum Ver-
schließen einer Tragetasche besteht aus einem Ver-
schlusselement und zwei von diesem zum Verschlie-
ßen der Tragetasche zu übergreifenden Flächenab-
schnitten einander gegenüberliegender Taschen-
wände. Dabei sind die vorgenannten Taschenwände 
zumindest in den von dem Verschlusselement über-
griffenen Flächenabschnitten, welche jeweils am 
Rand einer Eingriffsöffnung der Tragetasche ange-
ordnet und mit jeweils einer Außenkante Teil des die 
Eingriffsöffnung einfassenden Randes sind, steif aus-
gebildet.

[0008] Erfindungsgemäß handelt es sich bei dem 
Verschlusselement um eine, aus einem steifen flächi-
gen Element ausgebildete Lasche. Zur Ausbildung 
der Lasche weist das flächige Element einen Falz 
auf, über den zwei Schenkel des Elements mit einan-
der zugewandten Innenflächen und voneinander ab-
gewandten Außenflächen verbunden sind. Einer der 
Schenkel des Elements weist ein freies Ende auf, 
während der andere Schenkel mit seinem Ende an 
dem steifen Flächenabschnitt einer der eingangs ge-
nannten Taschenwände angelenkt ist. Der betreffen-
de Schenkel der Lasche ist dabei so angelenkt, dass 
er von einer Lage, bei der seine dem Schenkel mit 
dem freien Ende abgewandte Außenfläche der mit 
ihm verbundenen Taschenwand zugewandt und die 
Tragetasche geöffnet ist, in eine Lage überführbar ist, 
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bei welcher derselbe Schenkel an dem steifen Flä-
chenabschnitt der mit ihm verbundenen Taschen-
wand mit seiner Innenfläche anliegt. In der letztge-
nannten Lage, bei welcher die Tasche verschlossen 
ist, drückt gleichzeitig der andere, das freie Ende auf-
weisende Schenkel der Lasche, die Eingriffsöffnung 
der Tasche übergreifend, zumindest mit einem Teil 
seiner Innenfläche von außen gegen den steifen Flä-
chenabschnitt der gegenüberliegenden Taschen-
wand. In dieser Lage beziehungsweise Position der 
Lasche werden die steifen Flächenabschnitte der 
beiden einander gegenüberliegenden Taschenwän-
de aneinander gedrückt, so dass sie die Eingriffsöff-
nung der Tragetasche verschließen. Der bereits an-
gesprochene, die Schenkel des Verschlusselemen-
tes miteinander verbindende Falz ist erfindungsge-
mäß in jeder Lage der Schenkel der das Verschluss-
element ausbildenden Lasche in einem Abstand zum 
Rand der Eingriffsöffnung angeordnet. Erfindungs-
wesentlich ist es zudem, dass das freie Ende des ei-
nen Schenkels auch im geschlossenen Zustand der 
Tasche frei bleibt, also nicht an der Taschenwand fi-
xiert wird, an welcher der betreffende Schenkel in 
diesem Zustand anliegt.

[0009] Zur Befestigung des einen Schenkels der La-
sche an einer Taschenwand der Tragetasche ist ge-
mäß einer vorteilhaften Ausbildungsform der Erfin-
dung an dem Ende des betreffenden Schenkels ein 
der Befestigung dienender Flächenabschnitt ausge-
bildet. Dieser wird durch ein entsprechendes Falzen 
des die Lasche ausbildenden steifen, flächigen Ele-
ments ausgebildet. Im Bereich des an seinem Ende 
ausgebildeten Flächenabschnitts liegt der befestigte 
Schenkel der Lasche mit seiner Außenseite an dem 
steifen Flächenabschnitt der mit ihm verbundenen 
Taschenwand an. An dem betreffenden steifen Flä-
chenabschnitt der Taschenwand ist der an dem Ende 
des Schenkels ausgebildete Flächenabschnitt vor-
zugsweise durch Kleben oder mittels wenigstens ei-
ner Naht befestigt. Grundsätzlich denkbar ist es aber 
auch, den am Ende des befestigten Schenkels gebil-
deten Flächenabschnitt mittels eines Klettverschlus-
ses zu befestigen. Hierbei ist einer der miteinander 
korrespondierenden Teile des Klettverschlusses an 
dem am Ende des Schenkels ausgebildeten Flä-
chenabschnitt und der andere Teil an dem steifen 
Flächenabschnitt der Taschenwand angeklebt oder 
angenäht.

[0010] Entsprechend einer vorgesehenen Ausbil-
dungsform der Erfindung ist die als Verschlussele-
ment dienende Lasche so ausgebildet, dass bei ver-
schlossener Tasche das freie Ende des nicht an der 
Tasche befestigten Schenkels gegen den steifen Flä-
chenabschnitt der entsprechenden Taschenwand 
drückt. Diese Ausbildungsform kann dadurch weiter-
gebildet sein, dass an das freie Ende des Schenkels 
durch mehrmaliges Falzen eine nach innen, also in 
Richtung der Taschenwand, gewandte Geometrie 

angeformt ist. Dabei kann die betreffende Geometrie 
beispielsweise einen dreieckigen Querschnitt oder 
einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen. Im erst-
genannten Fall ist die Geometrie so ausgebildet, 
dass eine ihrer Kanten bei verschlossener Tasche 
gegen den steifen Flächenabschnitt der Taschen-
wand drückt, an welchem das freie Ende des Schen-
kels der Lasche anliegt. Im Falle einer Geometrie mit 
einem trapezförmigen Querschnitt ist diese so aus-
gebildet, dass eine die kurze Oberseite des trapezför-
migen Querschnitts ausbildende Fläche bei ver-
schlossener Tasche gegen den steifen Flächenab-
schnitt der betreffenden Taschenwand drückt.

[0011] Eine andere sehr vorteilhafte Ausbildungs-
form der erfindungsgemäßen Anordnung ist dadurch 
gegeben, dass zur Ausbildung von einer Art Griffele-
ment an das frei bleibende Ende des einen Schen-
kels durch mehrmaliges Falzen eine nach außen ge-
wandte Geometrie mit einem dreieckigen oder tra-
pezförmigen Querschnitt angeformt ist. Die entspre-
chende Geometrie ist vergleichbar der des zuvor be-
schriebenen Ausführungsbeispiels, aber abweichend 
von dieser nach außen gewandt ausgebildet. Die La-
sche beziehungsweise die Tragetasche kann somit 
wahlweise durch Angreifen der Lasche im Bereich 
des ihre beiden Schenkel miteinander verbindenden 
Falzes und Ziehen der Lasche in Richtung des an der 
Tasche befestigten Schenkels oder aber dadurch ge-
öffnet werden, dass die Lasche durch Angreifen an 
dem, am freien Ende des einen Schenkels gebildeten 
Griffelement über die Eingriffsöffnung der Tasche hin-
weggeschoben wird.

[0012] Die als Verschlusselement dienende Lasche 
besteht gemäß einer möglichen Ausbildungsform der 
Erfindung aus mehreren miteinander verklebten La-
gen von Pappe. Die Lagen sind dabei vorzugsweise 
aus einem einzigen Stück Pappe durch mehrmaliges 
Falzen gebildet. Darüber hinaus ist es denkbar, die 
Lasche aus Leder und Pappe auszubilden. Dabei 
wird die Lasche vorzugsweise so ausgebildet, dass 
die Außenflächen ihrer Schenkel aus Leder sind und 
im Innern der Lasche wenigstens eine Lage Pappe 
zur Versteifung der Lasche eingefügt ist. Die Pappe 
und das Leder können dabei entweder miteinander 
verklebt oder durch Vernähen zusammengefügt sein. 
Auch bei der ausschließlich aus Pappe bestehenden 
Variante der Lasche kann gegebenenfalls zwischen 
die durch Falzen erzeugten Papplagen ein zusätzli-
ches, stabilisierendes beziehungsweise versteifen-
des flächiges Element eingefügt werden, welches 
beispielsweise ebenfalls aus Pappe bestehen kann.

[0013] Nachfolgend sollen anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen nochmals wesentliche Aspekte der 
Erfindung verdeutlicht werden. In den zugehörigen 
Zeichnungen zeigen:

[0014] Fig. 1a bis Fig. 1c: drei sich geringfügig un-
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terscheidende Varianten einer möglichen Ausbil-
dungsform einer mit der erfindungsgemäßen Anord-
nung ausgestatteten Tasche im geschlossenen Zu-
stand,

[0015] Fig. 2: eine Seitenansicht der Variante ge-
mäß Fig. 1c,

[0016] Fig. 3: die Ausbildungsform gemäß Fig. 1c
im weitgehend geöffneten Zustand,

[0017] Fig. 4: die Ausbildungsform gemäß Fig. 1c
im vollständig geöffneten Zustand,

[0018] Fig. 5: die Anordnung gemäß Fig. 4 in einer 
Seitenansicht,

[0019] Fig. 6a: eine Abwicklung einer möglichen 
Ausbildungsform der Lasche der erfindungsgemä-
ßen Anordnung,

[0020] Fig. 6b: die nach Falten der Abwicklung ge-
mäß Fig. 6a erhaltene Lasche.

[0021] Die Fig. 1a bis Fig. 1c zeigen drei sich ge-
ringfügig unterscheidende Varianten einer möglichen 
Ausbildungsform einer mit der erfindungsgemäßen 
Anordnung ausgestatteten Tasche in einer räumli-
chen Darstellung, wobei die Tasche jeweils im ver-
schlossenen Zustand gezeigt ist. Die Tasche weist 
zwei einander gegenüberliegende Taschenwände 6, 
7 auf, deren obere Kanten Teil des Randes 8 einer 
Eingriffsöffnung 9 der Tasche sind, welche in dem 
dargestellten verschlossenen Zustand von dem in 
Form einer Lasche 1 ausgebildeten Verschlussele-
ment übergriffen ist. Die drei in den Fig. 1a bis 
Fig. 1c gezeigten Varianten unterscheiden sich ledig-
lich in Form und Größe der von der Lasche bei ge-
schlossener Tasche zusammengedrückten, steifen 
Flächenabschnitte 6', 7' der Taschenwände 6, 7. 
Während in den Fig. 1a bis Fig. 1b nur jeweils Teile 
der Taschenwände 6, 7 als steifer Flächenabschnitt 
6, 7' ausgebildet sind, sind die Taschenwände 6, 7'
bei der Variante gemäß Fig. 1c vollständig steif aus-
gebildet. In jedem Falle sind bei allen drei gezeigten 
Varianten diejenigen Flächenabschnitte 6', 7', deren 
obere Kante als Teil des Randes 8 der Eingriffsöff-
nung 9 unmittelbar von der Lasche 1 übergriffen wer-
den, steif ausgebildet. In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, dass bei der Variante gemäß Fig. 1b die 
Flächenabschnitte 6', 7', ohne Einschränkung der 
Funktion und somit ohne Verlassen des erfinderi-
schen Prinzips, gegebenenfalls auch geringfügig 
schmaler ausgebildet sein können als die Lasche 1. 
Vorzugsweise sind sie jedoch breiter als die Lasche 
1, aber zumindest genauso breit. Dem Grundgedan-
ken der Erfindung folgend ist auch die Lasche 1 aus 
einem steifen, flächigen Element gebildet. In dieses 
steife Element ist ein Falz 2 eingebracht worden, wel-
cher zwei Schenkel 3, 4 der steifen Lasche 1 mitein-

ander verbindet. Während der Schenkel 3 ein freies, 
in der Darstellung durch die Tasche verdecktes Ende 
5 (siehe zum Beispiel Fig. 2) aufweist, ist das Ende 
des anderen Schenkels 4 an dem steifen Flächenab-
schnitt 6' der Taschenwand 6 befestigt. Hierzu ist das 
betreffende Ende des Schenkels 4 nochmals gefalzt 
und der dabei an diesem Ende entstehende Flächen-
abschnitt 10 des Schenkels 4 beispielsweise durch 
Kleben an dem steifen Flächenabschnitt 6' der Ta-
schenwand 6 befestigt worden.

[0022] Die Fig. 2 zeigt eine der Varianten gemäß
Fig. 1a bis Fig. 1c in einer Seitenansicht. In der Dar-
stellung ist die Tasche ebenfalls in geschlossenem 
Zustand gezeigt, wobei durch eine nochmals gestri-
chelte Darstellung der Lasche 1 zusätzlich ein Zu-
stand angedeutet ist, bei dem die Tasche zumindest 
teilweise geöffnet ist. Wie zu erkennen ist, liegen bei-
de Schenkel 3, 4 der steifen Lasche 1 im verschlos-
senen Zustand der Tasche an den steifen, durch die 
Lasche 1 zusammengedrückten Flächenabschnitten 
6', 7' der Taschenwände 6, 7 an. Der die Schenkel 3, 
4 der Lasche 1 miteinander verbindende Falz 2 ist 
auch im verschlossenen Zustand der Tasche im Ab-
stand zu dem die Eingriffsöffnung 9 der Tasche ein-
fassenden Rand 8 angeordnet. Die Schenkel 3, 4
weisen einander zugewandte Innenflächen 3'', 4''
und einander abgewandte Außenflächen 3', 4' auf. 
Wie in der Figur durch die nochmals gestrichelte Dar-
stellung der Lasche 1 verdeutlicht, wird die Tasche 
geöffnet, indem man den gegenüber dem Rand 8 der 
Eingriffsöffnung 9 überstehenden Teil der Lasche 1 in 
der Nähe des Falzes 2 anfasst und die Lasche 1 in 
Richtung der Taschenwand 6, an welcher der eine 
Schenkel 4 der Lasche 1 befestigt ist, gleitend über 
die Eingriffsöffnung 9 hinwegzieht. In der Fig. 3 ist 
dies nochmals durch die räumliche Darstellung der 
Tasche gemäß der Variante nach Fig. 1c verdeut-
licht, bei welcher die beiden einander gegenüberlie-
genden Taschenwände 6, 7 vollständig steif ausge-
bildet sind. In der Darstellung ist auch nochmals der 
durch einen weiteren Falz gebildete und an der Ta-
schenwand 6 befestigte Flächenabschnitt 10 des 
Schenkels 4 der Lasche 1 zu erkennen. Die Abbil-
dung lässt erkennen, dass die Lasche 1 zwar steif 
ausgebildet ist, aber dennoch eine gewisse Elastizi-
tät besitzt, aufgrund welcher der an der Tasche be-
festigte Schenkel 4 der Lasche 1 sich beim Öffnen 
leicht durchbiegen kann. Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen 
die Tasche nochmals in vollständig geöffnetem Zu-
stand, wobei auch hier die Variante gemäß Fig. 1c
mit vollständig steifen Taschenwänden 6, 7 gezeigt 
ist. In diesem vollständig geöffneten Zustand ist die 
Außenfläche 4' des mit seinem Ende an der Taschen-
wand 6 befestigten Schenkels 4 der Lasche 1 der be-
treffenden Seitenwand 6 zugewandt. Die Eingriffsöff-
nung 9 ist hierdurch vollständig freigegeben, so dass 
sie aufgrund der Steifigkeit der Taschenwände 6, 7
mindestens geringfügig aufsperrt und ein einfacher 
Zugang zum Innern der Tasche möglich ist.
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[0023] Die Fig. 6a zeigt eine Abwicklung einer mög-
lichen Ausbildungsform der steifen Lasche 1 der er-
findungsgemäßen Anordnung. Dabei besteht die La-
sche 1 beispielsweise aus Pappe. Zu erkennen sind 
die später den an der Seitenwand 6 befestigten 
Schenkel 3 der Lasche 1 und den Schenkel 4 mit 
dem freien Ende 5 ausbildenden Flächenabschnitte. 
Die in der Darstellung links und rechts äußeren Teile 
werden zur Ausbildung der Lasche 1 auf die mittleren 
Flächenabschnitte gefaltet und an diesen vorzugs-
weise durch Verkleben befestigt. Hierdurch entsteht 
das in der Fig. 6b gezeigte flächige Element, aus 
welchem die steife Lasche 1 durch nochmaliges Fal-
ten und Erzeugung des die Schenkel miteinander 
verbindenden Falzes 2 gebildet wird. Ein weiterer 
Falz wird zur Abtrennung eines Flächenabschnitts 10
am Ende des an der Taschenwand 6 zu befestigen-
den Schenkels 4 der Lasche 1 ausgebildet.

Schutzansprüche

1.  Anordnung zum Verschließen einer Trageta-
sche, bestehend aus einem Verschlusselement und 
zwei von diesem zum Verschließen der Tragetasche 
zu übergreifenden Flächenabschnitten (6', 7') einan-
der gegenüberliegender Taschenwände (6, 7), wobei 
die Taschenwände (6, 7) zumindest in den Flächen-
abschnitten (6', 7'), welche jeweils am Rand (8) einer 
Eingriffsöffnung (9) der Tragetasche angeordnet und 
mit jeweils einer Außenkante Teil des die Eingriffsöff-
nung (9) einfassenden Randes (8) sind, steif ausge-
bildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass es sich 
bei dem Verschlusselement um eine Lasche (1) aus 
einem steifen flächigen Element handelt, welches zur 
Ausbildung der Lasche (1) einen Falz (2) aufweist, 
über den zwei Schenkel (3, 4) des Elements mit ein-
ander zugewandten Innenflächen (3'', 4'') und von-
einander abgewandten Außenflächen (3', 4') verbun-
den sind und dass einer der Schenkel (3) ein freies 
Ende (5) aufweist und der andere Schenkel (4) mit 
seinem Ende an dem steifen Flächenabschnitt (6') ei-

ner Taschenwand (6) so angelenkt ist, dass er von ei-
ner Lage, bei der seine dem Schenkel (3) mit dem 
freien Ende (5) abgewandte Außenfläche (4') der mit 
ihm verbundenen Taschenwand (6) zugewandt und 
die Tragetasche geöffnet ist, in eine Lage überführbar 
ist, bei welcher derselbe Schenkel (4) an dem steifen 
Flächenabschnitt (6') der mit ihm verbundenen Ta-
schenwand (6) mit seiner Innenfläche (4'') anliegt 
und der andere Schenkel (3), die Eingriffsöffnung (9) 
der Tragetasche übergreifend, zumindest mit einem 
Teil seiner Innenfläche (3'') von außen gegen den 
steifen Flächenabschnitt (7') der gegenüberliegen-
den Taschenwand (7) drückt, so dass er, die Trageta-
sche verschließend, die Flächenabschnitte (6', 7') 
aneinander drückt, wobei das Ende (5) des Schen-
kels (3) auch im geschlossenen Zustand der Tasche 
frei bleibt und der Falz (2) in jeder Lage der Schenkel 
(3, 4) der das Verschlusselement ausbildenden La-
sche (1) einen Abstand zum Rand (8) der Eingriffsöff-
nung (9) aufweist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Ende des an der Tasche be-
festigten Schenkels (4) durch Falzen des die Lasche 
(1) ausbildenden steifen flächigen Elements ein der 
Befestigung an dem starren Flächenabschnitt (6') der 
Taschenwand (6) dienender Flächenabschnitt (10) 
des Schenkels (4) ausgebildet ist und der Schenkel 
(4) in diesem Flächenabschnitt (10) mit seiner Au-
ßenseite (4') an dem steifen Flächenabschnitt (6') der 
Taschenwand (6) befestigt ist.

3.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schenkel (4) durch Kleben oder 
mittels wenigstens einer Naht mit dem an seinem 
Ende ausgebildeten Flächenabschnitt (10) an dem 
steifen Flächenabschnitt (6') der Taschenwand (6) 
befestigt ist.

4.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schenkel (4) mittels eines Klett-
verschlusses mit dem an seinem Ende ausgebildeten 
Flächenabschnitt (10) an dem steifen Flächenab-
schnitt (6') der Taschenwand (6) befestigt ist, wobei 
einer der miteinander korrespondierenden Teile die-
ses Klettverschlusses an den Flächenabschnitt (10) 
am Ende des Schenkels (4) und der andere Teil an 
den steifen Flächenabschnitt (6') der Taschenwand 
(6) angeklebt oder angenäht ist.

5.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei verschlossener Tasche 
das freie Ende (5) des Schenkels (3) gegen den stei-
fen Flächenabschnitt (7') der Taschenwand (7) 
drückt.

6.  Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an das freie Ende (5) des Schenkels 
(3) durch mehrmaliges Falzen eine nach innen ge-
wandte Geometrie mit einem dreieckigen Querschnitt 

Bezugszeichenliste

1 Lasche
2 Falz
3 Schenkel
3' Außenfläche Schenkel 3
3'' Innenfläche Schenkel 3
4 Schenkel
4' Außenfläche Schenkel 4
4'' Innenfläche Schenkel 4
5 freies Ende Schenkel 3
6 Taschenwand
6' steifer Flächenabschnitt der Taschenwand 6
7 Taschenwand
7' Steifer Flächenabschnitt der Taschenwand 7
8 Rand
9 Eingriffsöffnung
10 Flächenabschnitt des Schenkels 4
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angeformt ist, wobei eine Kante dieser Geometrie bei 
verschlossener Tasche gegen den steifen Flächen-
abschnitt (7') drückt.

7.  Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an das freie Ende (5) des Schenkels 
(3) durch mehrmaliges Falzen eine nach innen ge-
wandte Geometrie mit einem trapezförmigen Quer-
schnitt angeformt ist, wobei eine die gerade Obersei-
te des trapezförmigen Querschnitts ausbildende Flä-
che dieser Geometrie bei verschlossener Tasche ge-
gen den steifen Flächenabschnitt (7') drückt.

8.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Ausbildung eines 
Griffelements an das freie Ende (5) des Schenkels 
(3) durch mehrmaliges Falzen eine nach außen ge-
wandte Geometrie mit einem dreieckigen oder tra-
pezförmigen Querschnitt angeformt ist.

9.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die als Verschlussele-
ment dienende Lasche (1) aus mehreren miteinander 
verklebten Lagen Pappe besteht, wobei die Lagen 
aus einem Stück Pappe durch mehrmaliges Falzen 
gebildet sind.

10.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass die als Verschluss-
element dienende Lasche (1) aus Leder und Pappe 
besteht, wobei die Außenflächen (3', 4') der Schenkel 
(3, 4) der Lasche (1) aus Leder sind und im Innern der 
Lasche (1) wenigstens eine Lage Pappe zu deren 
Versteifung eingefügt ist und wobei die Pappe und 
das Leder miteinander verklebt oder vernäht sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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